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Privater Gestaltungsplan «Fabriken Schönthal»
Anderung - Genehmigung

Gemeinde Zell

Lage Grundstücke Kat.-Nrn. 6750, 6751, 6924, 7060 und 7061

Massgebende

Unterlagen

- Gestaltungsplan Mst. 1:500 vom 4. April2016

- Vorschriften zum Gestaltungsplan vom 4. April 2016

- Bericht nach Art. 47 RPV vom 4. April 2016

- Änderungen Gestaltungsplan 4. April 2016

Sachverhalt
Zustimmung Der Gemeindeversammlung Zell stimmte mit Beschluss vom 14. März 2016 der Änderung

des privaten Gestaltungsplans «Fabriken Schönthal» zu. Gegen diesen Beschluss wur
den gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Winterthur vom 20. April 2016
keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 27. April 2016 ersucht die Gemeinde
Zell um Genehmigung der Vorlage.

Anlass und Zielsetzung

der Planung

Zusammenfassung

der Vorlage

Der private Gestaltungsplan «Fabriken Schönthab> wurde mit BDV Nr. ARV/1 93/2001
genehmigt. Damit sollte in der Industriezone eine gemischte Wohn und Gewerbenutzung
ermöglicht werden. Mit BDV Nr. ARV/1214/2004 wurde eine Änderung des Gestaltungs
plans genehmigt.

Das ursprünglich im Eigentum der Gemeinde Zell stehende lndustrieareal wurde bis auf
das Werkhofareal Kat.-Nr. 6751 und dem Parkplatzgrundstück Kat.-Nr. 6750 den Gewer
betreibenden verkauft. Die Gemeinde möchte jetzt auch noch das Parkplatzgrundstück
verkaufen. Da im Gestaltungsplan jedoch festgehalten ist, dass dieses Grundstück nur
als Parkplatz genutzt werden darf, solange es im Besitz der Gemeinde verbleibt, soll der
Gestaltungsplan geändert werden.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

B. Materielle Prüfung
Mit der Änderung des Gestaltungsplans soll lediglich die Parkierungsanlage auf dem
Grundstück Kat.-Nr. 6750 dauerhaft gesichert werden. Die vorgenommene Änderung
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wird damit begründet, dass die ursprüngliche Absicht, eine zusätzliche Grünfläche zu
schaffen, nicht mehr notwendig ist, da sie bereits auf dem nachbarlichen Grundstück
Kat.-Nr. 6748 umgesetzt wurde.

Das Gestaltungsplangebiet grenzt nicht an eine Staatstrasse und ist rückwärtig über die
Schöntaistrasse erschlossen. Aus denkmalpflegerischer Sicht haben die Änderungen
keine Beeinträchtigung für die im Gebiet befindlichen Schutzobjekte. Das Gestaltungs
plangebiet wird im Osten von der Töss, öffentliches Gewässer Nr. 1.0, begrenzt. Gemäss
Gefahrenkarte (BDV Nr. 1878 vom 19. Dezember 2014) liegt für den zur Änderung vorge
sehenen Teil des Gestaltungsplanes eine Restgefährdung durch Hochwasser sowie eine
Hinweisfläche für Grundwasseraufstoss vor. Da im Änderungsbereich weiterhin lediglich
Parkplätze vorgesehen sind, sind im Rahmen des Gestaltungsplans keine Massnahmen
zur Gewährleistung der Hochwassersicherheit erforderlich. Die bestehende Parkierungs
anlage geniesst Bestandesschutz.

Ergebnis der Vorprüfung Mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 22.Oktober 2014 wurde der Ände
rung des Gestaltungsplans zugestimmt.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden ( 5 Abs. 1 PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen
und aufzulegen.

Gestützt auf § 2 lit. d und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese
Verfügung eine Gebühr zu erheben.

Die Baudirektion verfügt

1. Die Änderung des privaten Gestaltungsplans ((Fabriken Schönthal», welchem die
Gemeindeversammlung Zell mit Beschluss vom 14. März 2016 zugestimmt hat, wird
genehmigt.

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 582.40 (106 528/83100.40.100) und
wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt.

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilüng an ge
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.
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IV. Die Gemeinde Zell wird eingeladen

- Dispositiv 1 sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu
veröffentlichen

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen

- nach Rechtskraft die lnkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekurs
gericht sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen

- nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu
lassen

V. Mitteilung an

- Gemeinde Zell (unter Beilage von sechs Dossiers)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- TBB Ingenieure AG, Florastrasse 5a, Postfach 324, 8353 Elgg ((Nachführungsstelle)

- Bauamt Zell, Spiegelacker 5, 8486 Rikon (Rechnungsadressatin)

Amt für
Raumentwicklung

Für den Auszug:





































Nr. 38, Freitag, 23. September 2016    Meldungsnummer: 00168805

Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung
 Änderung privater Gestaltungsplan Fabriken Schönthal Rikon
Inkraftsetzung

Zell. Die Gemeindeversammlung Zell hat am 14.03.2016 beschlossen:
Zustimmung zur Änderung des privaten Gestaltungsplans Fabriken Schönthal
Rikon. Die Baudirektion Kanton Zürich genehmigte diese Änderung mit Verfügung
Nr. 0747/16 vom 27. Juli 2016.
Die Entscheide wurden am 3. August 2016 im Tössthaler und am 5. August 2016 im
Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bau-
rekursgerichts Kanton Zürich vom 15. September 2016 sind dagegen keine Rechts-
mittel ergriffen worden. Der geänderte private Gestaltungsplan Fabriken Schönthal
Rikon tritt somit am Tag nach Erscheinen dieser Publikation in Kraft.
Bauamt Zell

00168805
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